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ABSCHNITT 1. BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS 

1.1 Produktidentifikator 

Produktname : SYMPARA 
 

   
Produkteigene Zulas-
sungsnummer 

: 025662-60 
  

 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von de-
nen abgeraten wird 
 
Verwendung : Fungizid  

 
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
 
 
Zulassungsinhaber:          Bayer CropScience 

Elisabeth-Selbert-Straße 4 a 
40764 Langenfeld 
Deutschland 

 
 
Vertrieb 

:  
Syngenta Agro GmbH 
Postfach 1234 
D-63462 Maintal 
Deutschland 

Telefon : +49 (0)61 8190810 

Telefax : +49 (0)6181 9081319 

Email-Adresse :  registrierung.deutschland@syngenta.com    
 
1.4 Notrufnummer 
 
Notrufnummer :  Umwelt, Ökologie Ereignisse: 0800 43 577 96 (HELPSYN) 

Giftinformationszentrum und Klinische Toxikologie, Mainz: 06131 19240  
 

 

ABSCHNITT 2. MÖGLICHE GEFAHREN 
 
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 
Einstufung gemäss Richtlinie (EU) 1272/2008 
 
Reizwirkung auf die Haut 
Augenreizung 
Reproduktionstoxizität  

Kategorie 2 
Kategorie 2 
Kategorie 2 

H315 
H319 
H361d 

Chronische aquatische Toxizität  Kategorie 1 H410 
 
Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
 
2.2 Kennzeichnungselemente 
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Kennzeichnung: Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 

Gefahrenpiktogramme 

       
 
 
Signalwort : Achtung 

 
Gefahrenhinweise : H315 Verursacht Hautreizungen 

H319                      Verursacht schwere Augenreizung. 
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger 

Wirkung. 
 

Sicherheitshinweise : P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. 
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/ Augenschutz/  

Gesichtsschutz tragen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung 

zuführen. 
 

Zusätzliche Angaben :   Nur für gewerbliche Verbraucher. 
EUH401  Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt 

die Gebrauchsanleitung einhalten. 
EUH208                  Enthält 2-[2-(1-Chlorocyclopropyl)-2-hydroxy 
                              -3-phenylpropyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole 
                              -3-thion. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 

 
Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 

 

 

Tebuconazol 
Prothioconazol 

 
 
 
2.3 Sonstige Gefahren 
 
 Keine bekannt. 

 

 



SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 

1907/2006 
 

 

 SYMPARA
Version 6 - Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben.  
Überarbeitet am 31.01.2017   Druckdatum   31.01.2017 

 

Version 6  Seite 3 von 12 

 
 

ABSCHNITT 3. ZUSAMMENSETZUNG/ ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 

3.2 Gemische 
 
Gefährliche Inhaltsstoffe 

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. 
EG-Nr. 
Registrierungsnummer 

Einstufung 
(VERORDNUNG (EG) Nr. 
1272/2008) 

Konzentration 

Prothioconazol  178928-70-6 Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, 

H410 

12,76 

Tebuconazol  107534-96-3 
403-640-2 

Repr. 2, H361d 
Acute Tox. 4, H302 
Aquatic Chronic 2, 

H411 

12,76 

N,N-Dimethyl-de-
canamid 

 14433-76-2 
238-405-1 

Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 

Aquatic Chronic 3, 
H412 

> 10,00 
 
 

  
 Stoffe, für die es gemeinschaftliche Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz gibt.  

Den vollen Wortlaut der hier genannten R-Sätze finden Sie in Abschnitt 16. 
Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16.  

  

ABSCHNITT 4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN 
 
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 
Allgemeine Hinweise : Bitte halten Sie das Gefäss, die Etikette oder das Sicherheitsdatenblatt 

bereit, wenn Sie die Syngenta Notfallnummer, das Toxikologische Infor-
mationszentrum oder einen Arzt anrufen, oder wenn Sie einen Arzt zu ei-
ner Behandlung aufsuchen. 
 

Einatmen : Betroffenen an die frische Luft bringen. 
Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand künstliche Beatmung 
einleiten. 
Betroffenen warm und ruhig lagern. 
Sofort einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle ver-
ständigen. 
 

Hautkontakt : Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. 
Mit viel Wasser und Seife abwaschen, wenn verfügbar mit viel Polyethyl-
englycol 400 und anschließend Reinigung mit Wasser. Bei anhaltenden 
Beschwerden einen Arzt aufsuchen. 
Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen. 
 

Augenkontakt : Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch un-
ter den Augenlidern. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese nach den ers-
ten 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen. Bei Auftreten ei-
ner andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen 
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Verschlucken : Mund ausspülen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und 
Verpackung oder Etikett vorzeigen. 
KEIN Erbrechen herbeiführen. 
 

4.2 Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Symptome : Keine Information verfügbar. 

  
4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 
Ärztlicher Rat : Es gibt kein spezifisches Gegengift. 

Symptomatische Behandlung. 
Wenn eine größere Menge aufgenommen wird, sollte eine Magenspü-
lung nur innerhalb der ersten beiden Stunden in Betracht gezogen wer-
den. Die Applikation von Aktivkohle und Natriumsulfat wird aber immer 
empfohlen. 
 

 

ABSCHNITT 5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG  
 

5.1 Löschmittel  
  Löschmittel - bei kleinen Bränden 

Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel o-
der Kohlendioxid verwenden. 
Löschmittel - bei großen Bränden 
Alkoholbeständiger Schaum 
oder 
Sprühwasser 
 

  Keinen Wasservollstrahl verwenden, um eine Zerstreuung und Ausbrei-
tung des Feuers zu unterdrücken. 
 

 
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren  
 
  Da das Produkt brennbare, organische Bestandteile enthält, bildet sich 

im Brandfall dichter, schwarzer Rauch, der gefährliche Verbrennungs-
produkte enthält (siehe Abschnitt 10). 
Das Einatmen von Zersetzungsprodukten kann Gesundheitsschäden 
verursachen. 
Bei Brand kann freigesetzt werden: 
Chlorwasserstoff (HCl) 
Cyanwasserstoff (Blausäure) 
Kohlenmonoxid (CO) 
Schwefeloxide 
Stickoxide (NOx) 

 
5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
  Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Vollständigen Schutzanzug 

und umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. 
 

  Ablaufendes Wasser von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder 
in Wasserläufe gelangen lassen. 
Geschlossene Behälter in Nähe des Brandherdes mit Wassersprühnebel 
kühlen. 
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ABSCHNITT 6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwen-
dende Verfahren  
 
  Berührung mit verschüttetem Produkt oder verunreinigten Oberflächen 

vermeiden. 
Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 
 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 
  Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen. 

 
 
6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung  
 
  Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
  Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). 

Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen. Zur Entsorgung in 
geeignete und verschlossene Behälter geben. 
 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte  
  Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8.  

Siehe Hinweise zur Entsorgung in Abschnitt 13.  
 

 

ABSCHNITT 7. HANDHABUNG UND LAGERUNG  
 
7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

  Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich. 
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. 
Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 
 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

 

  Im Originalbehälter lagern. Behälter dicht geschlossen an einem trocke-
nen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. An einem Platz lagern, 
der nur berechtigten Personen zugänglich ist. 
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 
 

  Pflanzenschutzmittel sind so zu lagern, als wären sie WGK 3 eingestuft. 
 

Lagerklasse (LGK) : 10 (Brennbare Flüssigkeiten) 
 

   
 
7.3 Spezifische Endanwendungen  
   Pflanzenschutz registrierte Produkte:In Bezug auf die richtige und si-

chere Verwendung dieses Produkts, siehe bitte die Zulassungsbedin-
gungen auf dem Produktetikett. 
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ABSCHNITT 8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE 
SCHUTZAUSRÜSTUNG 

8.1 Zu überwachende Parameter 

Inhaltsstoffe Arbeitsplatzgrenz-
wert(e)  

 Art des Exposi-
tionsgrenzwerts 

Quelle  

Prothioconazol 1,4 mg/m3 
(MAK) 

8 h TWA OES BCS* 

Tebuconazol 0,2 mg/m3 
(MAK) 

8 h TWA OES BCS* 

    
Die folgenden Empfehlungen bezüglich der Ueberwachung der Exposition/persönlicher Schutzausrüs-
tung beziehen sich auf die Herstellung, Formulierung und Abfüllung des Produkts. 
 
 
8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 
   
Schutzmaßnahmen : Die Verwendung von technischen Massnahmen sollte immer Vorrang 

vor persönlicher Schutzkleidung haben. 
Bei der Auswahl von persönlicher Schutzkleidung, professionelle Bera-
tung beiziehen. 
Persönliche Schutzausrüstung sollte nach entsprechenden Normen zer-
tifiziert sein. 
 

Atemschutz : Atemschutzgerät mit Filter gegen organische Dämpfe und Gase 
(Schutzfaktor 10) gemäß Europäischer Norm EN140 Filtertyp A oder 
gleichwertigen Schutz tragen. 
Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei 
Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren 
Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle 
eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale 
Absaugung. Die Anweisungen des Herstellers des 
Atemschutzgerätes betreffend Benutzung und Wartung sind zu 
befolgen. 
 

Handschutz : CE gekennzeichnete Nitrilkautschuk Handschuhe (min. 0,40 mm 
Dicke) tragen. Verunreinigte Handschuhe waschen. Bei 
Verunreinigung innen, Beschädigungen oder nicht entfernbarer 
äußerer Verunreinigung Handschuhe entsorgen. Vor dem Essen, 
Trinken, Rauchen oder Gang zur Toilette immer Hände waschen. 

 
Augenschutz 

 
: 

 
Korbbrille gemäß EN166 (Verwendungsbereich 5 oder gleichartig) 
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Haut- und Körperschutz : Standard-Overall und Schutzanzug Typ 6 tragen. 
Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein höherwertiger 
Schutzanzug in Betracht zu ziehen. 
Möglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem 
Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle 
oder reiner Baumwolle getragen werden. Overalls regelmäßig 
professionell reinigen lassen. 
Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch 
Spritzer die Verunreinigung soweit wie möglich entfernen und den 
Anzug sorgfältig gemäß Anweisung des Herstellers entsorgen. 

Hinweis: 
Für die bestimmungsgemäße Handhabung und Anwendung dieses Produktes siehe Gebrauchsanleitung 
bzw. Etikett. Die Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz 
„Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln“ des Bundesamtes für Verbraucher-
schutz und Lebensmittelsicherheit ist zu beachten. 
 

ABSCHNITT 9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
 

   
Form : Flüssigkeit 
Farbe : klar bis leicht trüb 
Geruch : aromatisch 
Geruchsschwelle  : Keine Daten verfügbar  
pH-Wert : 5,0 - 7,0 bei 1 % (23 °C) (entmineralisiertes Wasser) 
Schmelzpunkt/Schmelzbe-
reich 

: Keine Daten verfügbar  

Siedepunkt/Siedebereich : Keine Daten verfügbar  
Flammpunkt : > 148 °C 
Verdampfungsgeschwindig-
keit  

: Keine Daten verfügbar  

Entzündbarkeit (fest, gasför-
mig)  

: nicht leicht entzündlich 

Untere Explosionsgrenze : Keine Daten verfügbar  
Obere Explosionsgrenze : Keine Daten verfügbar  
Dampfdruck : Keine Daten verfügbar  
Relative Dampfdichte : Keine Daten verfügbar  
Dichte : ca.0,98 g/cm³ bei 20 °C 
Löslichkeit  : emulgierbar 
Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

: Keine Daten verfügbar  

Selbstentzündungstempera-
tur  

: Keine Daten verfügbar  

Thermische Zersetzung : Keine Daten verfügbar  
Viskosität, dynamisch : 49,9 mPa.s bei 20 °C 
Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar  
Explosive Eigenschaften  : Keine Daten verfügbar 
Oxidierende Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

 
9.2 Sonstige Angaben  
Oberflächenspannung : ca. 29,1 mN/m bei 20 °C 
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ABSCHNITT 10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 

10.1 Reaktivität  
  Stabil unter normalen Bedingungen 
 
10.2 Chemische Stabilität  
  Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 
10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen  
 
  Keine bekannt. 

 Eine gefährliche Polymerisation findet nicht statt. 
   

10.4 Zu vermeidende Bedingungen  
  Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. 

 
10.5 Unverträgliche Materialien  
  Nur im Orginalbehälter lagern. 

 
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte  
 
  Keine Zersetzungsprodukte zu erwarten bei bestimmungsgemäßem 

Umgang.  
 

ABSCHNITT 11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen  
 
Akute orale Toxizität : LD50 Ratte,  > 2,500 mg/kg 

 
Akute inhalative Toxizität : LC50 Ratte, >5,153 mg/l , 4 h  

 
Akute dermale Toxizität : LD50 Ratte,  > 4,000 mg/kg 

 
Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

: Kaninchen: reizend 
 

Schwere Augenschädi-
gung/-reizung 
 

: Kaninchen: reizend 
 

Sensibilisierung der Atem-
wege/Haut 

:  Meerschweinchen: Nicht sensibilisierend für die Haut 
 

 
 
Karzinogenität 

Prothioconazol : Zeigte keine krebserzeugende Wirkung im Tierversuch. 
Tebuconazol : Verursachte bei hohen Dosierungen bei Mäusen ein häufigeres 

Auftreten von Tumoren in den folgenden Organen: Leber. Der Wir-
kungsmechanismus zur Tumorbildung wird bei Menschen als nicht 
relevant angesehen. 

 
Teratogenität 

Prothioconazol : Verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische 
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Toxizität in den Muttertieren erzeugten. Die bei Prothioconazol beobach-
teten Entwicklungseffekte stehen im Zusammenhang mit der maternalen 
Toxizität.. 

Tebuconazol : verursachte Entwicklungstoxizität nur bei Dosen, die auch systemische 
Toxizität in den Muttertieren erzeugten. Tebuconazol verursachte ein er-
höhtes Auftreten von Post-Implantationsverlusten, ein erhöhtes Auftreten 
von nicht spezifischen Missbildungen.. 

 
Reproduktionstoxizität 

Prothioconazol : Verursachte Reproduktionstoxizität in einer Zweigenerationenstudie an 
der Ratte nur bei Dosen, die auch für die Elterntiere giftig waren. Die bei 
Prothioconazol beobachtete Reproduktionstoxizität steht im Zusammen-
hang mit der parentalen Toxizität. 

Tebuconazol : verursachte Reproduktionstoxizität in einer Zweigenerationenstudie an 
der Ratte nur bei Dosen, die auch für die Elterntiere giftig waren. Die bei 
Tebuconazol beobachtete Reproduktionstoxizität steht im Zusammen-
hang mit der parentalen Toxizität. 

 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 

Prothioconazol : 
 

In Prüfungen der chronischen Toxizität wurden keine schädlichen Wir-
kungen beobachtet. 

Tebuconazol : 
 

In Prüfungen der chronischen Toxizität wurden keine schädlichen Wir-
kungen beobachtet. 
 

 
 

ABSCHNITT 12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN 

12.1 Toxizität 
 

Toxizität gegenüber Fi-
schen 

: LC50 Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle), 3,94 mg/l , 96 h 
 

 
Toxizität gegenüber wirbel-
losen Wassertieren 

: EC50 Daphnia magna (Großer Wasserfloh), 8,8 mg/l , 48 h 
 

 
Toxizität gegenüber Was-
serpflanzen 

: IC50 (Pseudokirchneriella subcapitata) 9,5 mg/l, 72 h 
Wachstumsrate 
 
EC50 (Skeletonema costatum) 0,046 mg/l 
Wachstumsrate; Expositionszeit: 72 h 
Der angegebene Wert bezieht sich auf den technischen Wirkstoff 
Prothioconazole. 

  

 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

         Prothioconazol: Nicht leicht biologisch abbaubar 
         Tebuconazol: Nicht leicht biologisch abbaubar 

 
12.3 Bioakkumulationspotenzial  
 

         Prothioconazol: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 19 
         Keine Bioakkumulation. 
         Tebuconazol: Biokonzentrationsfaktor (BCF) 35 - 59 
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Keine Bioakkumulation. 
 
12.4 Mobilität im Boden 
 

        Prothioconazol: Schwach mobil in Böden 
Tebuconazol: Schwach mobil in Böden 
 
 
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 
Prothioconazol: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff 
wird nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. 
 
Tebuconazol: Stoff wird nicht als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) angesehen. Stoff wird 
nicht als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) angesehen. 

   
12.6 Andere schädliche Wirkungen 

  
Keine bekannt. 

 

ABSCHNITT 13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung 
  

 

Produkt : Keine stehenden oder fließenden Gewässer mit Chemikalie oder Verpa-
ckungsmaterial verunreinigen. 
Abfälle nicht in den Ausguss schütten. 
Die Wiederverwertung (Recycling) ist, wenn möglich, der Entsorgung o-
der Verbrennung vorzuziehen. 
Ist eine Wiederverwertung nicht möglich, unter Beachtung der örtlichen 
behördlichen Vorschriften entsorgen. 
 

Verunreinigte Verpackun-
gen 

: Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
Produktreste nicht in den Hausmüll geben, sondern in Originalverpa-
ckungen bei der Sondermüllentsorgung Ihres Wohnortes anliefern. 
 
Weitere Auskünfte erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Kreisverwaltung. 
1.) Verpackungen bis 50 L: 
Leere und sorgfältig gespülte Verpackungen mit der Marke PAMIRA sind 
an den autorisierten Sammelstellen des Entsorgungssystems PAMIRA 
mit separiertem Verschluss abzugeben. Informationen zu Zeitpunkt und 
Ort der Sammlungen erhalten Sie von Ihrem Händler, aus der regionalen 
Presse oder im Internet unter www.pamira.de. 
 
2.) Beizmittel 50 L u. 200 L 
Zur Entsorgung leerer Verpackungen Zusatzetikett auf diesem Behälter 
beachten. 
 
3.) IBC 640 L und 1000 L 
Rückgabe der leeren Container gemäß den Angaben auf dem Behälter 
(Euro-Ticket). 
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ABSCHNITT 14. ANGABEN ZUM TRANSPORT 

Landtransport (ADR/RID) 

 
14.1 UN-Nummer: UN 3082 
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung: 

UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜESSIG, N. A. G. 
(TEBUCONAZOL, PROTHIOCONAZOL LOESUNG) 

14.3 Transportgefahrenklassen: 9 
14.4 Verpackungsgruppe: III 
Etiketten: 9 
14.5 Umweltgefahren :  
Tunnelbeschränkungscode: 

Umweltgefährdend 
(E) 

Seeschiffstransport(IMDG) 

 
14.1 UN-Nummer: UN 3082 
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung: 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 
(TEBUCONAZOLE, PROTHIOCONAZOLE SOLUTION) 

14.3 Transportgefahrenklassen: 9 
14.4 Verpackungsgruppe: III 
Etiketten: 9 
14.5 Umweltgefahren :  Meeresschadstoff 

Lufttransport (IATA-DGR) 

 
14.1 UN-Nummer: UN 3082 
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung: 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 
(TEBUCONAZOLE, PROTHIOCONAZOLE SOLUTION) 

14.3 Transportgefahrenklassen: 9 
14.4 Verpackungsgruppe: III 
Etiketten: 9 

 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender  
 
 kein(e,er) 

  
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß 
IBC-Code 
 
 nicht anwendbar  

 

ABSCHNITT 15. RECHTSVORSCHRIFTEN 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften 
für den Stoff oder das Gemisch 
 
 
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung (Chemical Safety Assessment) ist für diesen Stoff nicht erforderlich. 

 

ABSCHNITT 16. SONSTIGE ANGABEN  

Weitere Information 



SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 

1907/2006 
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Vollständiger Wortlaut der in den Kapiteln 2 und 3 aufgeführten R-Sätze:  
 

R20 Gesundheitsschädlich beim Einatmen. 
R22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. 
R36 Reizt die Augen. 
R40 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung. 
R41 Gefahr ernster Augenschäden. 
R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. 
R50 Sehr giftig für Wasserorganismen. 

 
Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 und 3. 

H302 
H315 

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  
Verursacht Hautreizungen. 

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
H318 Verursacht schwere Augenschäden.  
H319 Verursacht schwere Augenreizung.  
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.  
H351 
H361d 

Kann vermutlich Krebs erzeugen.  
Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 

H400 
H411 

Sehr giftig für Wasserorganismen.  
Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

 
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen 
zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Um-
gang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Trans-
port und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in 
diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder ver-
arbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdaten-
blatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Mate-
rial übertragen werden. 

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version ersetzt 
alle früheren Ausgaben. 

Produktenamen sind Warenzeichen oder registrierte Warenzeichen einer Syngenta Group Company. 
 

 
 


